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                            Pocking, 15.04.2020 

Corona-Krise:                                                                       

Vorgehensweise „SVP Tennis - Saison 2020“ 

Aufgrund unserer Funktion und Erfahrung ist es uns Pflicht und Anliegen, im Rahmen 

der geltenden Vorschriften, klare Entscheidungen zu treffen und Euch – trotz der 

aktuellen Situation – regelmäßig eine gewisse Transparenz und Perspektive zu 

bieten.                                                                                                                                      

Folglich hier alle relevanten Informationen und der von uns festgelegte Ablauf 

aufgrund der jüngsten Entwicklungen: 

 

1. Ist-Zustand: Grundlagen gemäß höherer Gewalt 

Die Bayerische Staatsregierung hat am Montag, dem 16. März 2020, den 

Katastrophenfall ausgerufen und Veranstaltungsverbote und Betriebsuntersagungen 

ausgesprochen. Betroffen davon sind auch Sporteinrichtungen und Sportvereine.   

Der Betrieb sämtlicher Einrichtungen, die nicht notwendigen Verrichtungen des täglichen 

Lebens dienen, sondern der Freizeitgestaltung, wird untersagt. Hierzu zählen insbesondere 

Sauna- und Badeanstalten, Kinos, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, Bars und 

Diskotheken, Spielhallen, Theater, Vereinsräume, Bordellbetriebe, Museen, Stadtführungen, 

Sporthallen, Sport- und Spielplätze, Fitnessstudios, Bibliotheken, Wellnesszentren, Thermen, 

Tanzschulen, Tierparks, Vergnügungsstätten, Fort- und Weiterbildungsstätten, 

Volkshochschulen, Musikschulen und Jugendhäuser.                                                                            

Dies gilt ab 17. März 2020 bis einschließlich 03. Mai  2020.  

Zudem wurde am Freitag, dem 20. März 2020, eine Ausgangsbeschränkung für ganz 

Bayern erlassen. Diese gilt bis einschließlich Sonntag, den 03. Mai 2020. 
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Hinsichtlich der BTV-Mitgliedsvereine bedeutet dies:  

 Die Tennisclubs müssen geschlossen bleiben 

 Das Tennisspielen und weitere sportliche Betätigungen auf dem Clubgelände 

sind nicht gestattet 

 Mitgliederversammlungen sind nicht gestattet 

Hinweis zur Frühjahrsinstandsetzung der Plätze: 

Der BTV ist sich sehr wohl bewusst, dass der richtige Umgang mit der 

Frühjahrinstandsetzung derzeit alles andere als klar geregelt ist. Die von der 

Staatsregierung beschlossene Schließung der Sportstätten sowie die 

Ausgangsbeschränkungen in Bayern lassen keine Platzinstandsetzung durch 

Mitglieder, sondern nur durch Fremdfirmen zu. Daher schließt sich der BTV der 

folgenden Position des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) an, in der die 

Vereine in der Eigenverantwortung sind: 

"In der Information an die Vereine und Sportfachverbände heißt es: „Gemäß der 

staatlichen Anordnung im Rahmen des Katastrophenfalls müssen Sportvereine und 

Sportfachverbände ihren Spiel-, Sport-und Wettkampfbetrieb ab sofort einstellen. Alle 

Sport-und Spielplätze sowie Vereinsheime bleiben geschlossen. Bau-, Erhaltungs- 

sowie Vorbereitungsmaßnahmen sind hier zwar nicht mit abgedeckt, dennoch 

appelliert der BLSV hier an den gesunden Menschenverstand. Wir empfehlen, nur 

dringende und zwingend notwendige Maßnahmen vorzunehmen.“ 

 

2. Folgen: Saisonverlauf 2020 

˪ bis einschließlich Sonntag  03.05.2020:   

komplette Sperrung der gesamten Tennisanlage  

(kein Spielbetrieb, keine Arbeiten, kein Betreten) 
←   !!! 

 

˪ Montag  04.05.2020 bis Freitag  08.05.2020: 

Vorbereitungsarbeiten seitens beauftragter Firmen und Funktionäre                                                                                                                

(Reparatur Sturmschäden, Heckenschnitt, Linierung, etc.) 
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˪ Samstag  09.05.2020:  

Frühjahrsinstandsetzung mit den Mitgliedern                                                                       

(siehe ursprüngliche Veröffentlichung für 28.03.2020) 

 

˪ Sonntag  10.05.2020 bis Sonntag 24.05.2020: 

Courtfix-Einsätze 

und weitere Arbeitsgänge 

 

˪ Montag  25.05.2020:     

Eröffnung der Freiluftsaison mit Spielbetrieb und Sommertraining 

(ggf. unter den dann geltenden Bedingungen) 

 

˪ ab Montag  08.06.2020: 

evtl. Start der Medenrunde                                                                           

(weitere Entscheidungen seitens Verband und Verein folgen) 

 

˪ Freitag  18.09.2020: 

Ende der Freiluftsaison 

(Einwintern Samstag 21.09.2020 und Sonntag 22.09.2020) 

 

˪ Montag  21.09.2020: 

Start der Hallensaison mit Abos und Wintertraining 

(Laufzeit bis einschließlich 18.04.2021) 

Damit wäre – für einen eventuellen Turnierbetrieb – 2 Wochen Vorbereitung auf Sand 

möglich (wie üblich) und die Sommersaison 2020 wäre um 5 Wochen kürzer als die 

übliche Outdoor-Zeit, was unter den gegebenen Umständen absolut akzeptabel ist.  

Eine Verlegung der Termine nach vorne ist ausgeschlossen, eine Verschiebung nach 

hinten behalten wir uns – gezwungener Maßen und nach Sachlage – vor.  
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3. Ausblick: Potentieller partieller Wiedereinstieg nach der Zwangspause :                                                                                                                                           

Etwaigen Überlegungen hierzu (z.B.: nur Einzel statt Doppel, physische Distanz beim 

Seitenwechsel und in der Pause, keine Nutzung von Umkleideräumen und Duschen, 

keine Geselligkeit vor und nach dem Spiel, Bälle markieren und die Berührung 

fremder Bälle vermeiden, Pufferzonen der Spielzeiten für Risikogruppen einführen, 

Online-Reservierungen statt Belegungssystem vor Ort, keine Volley-Übungen, 

Trainingsbetrieb nur als Einzeltraining, etc.) stehen wir maximal kritisch gegenüber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Argumentation: Mangel an Kontrolle, Mangel an Konsequenz der Einhaltung, Mangel 

an Durchführbarkeit, Mangel an Gleichberechtigung von Alters- und 

Trainingsgruppen, Mangel an Qualität des Unterrichts unter solchen Auflagen, 

Mangel an Spielfreude unter solchen Einschränkungen, Mangel an Zweckmäßigkeit 

durch verbleibende Risiken, Mangel an Verhältnismäßigkeit von Aufwand und 

Nutzen, Mangel an Notwendigkeit, Mangel an Solidarität zu anderen Sportarten, 

usw..                                                                                                                                          

Besagte Ansätze sind nachvollziehbar anzudenken, aber nach Abwägung der 

Gesamtgemengelage – aus Funktionärssicht in unserem Fall – im Sinne von 

Verantwortungsbewusstsein, Verbindlichkeit und Vorausschau abzulehnen. 

Vorzugswürdig ist nach dem Motto „Geduld & Gradlinigkeit statt Gefahr & Gewurstel“ 

definitiv ein vollumfänglicher Einstieg zum ehest möglichen Zeitpunkt und bis dahin 

ein komplettes Aussetzen des Spielbetriebs.                                                                                                                                        

Letzteres ist gemäß voranstehender Bekanntmachungen zunächst bis mindestens 

25.05.2020 fix gegeben, danach sehen wir wieder weiter.                                                                                                                    

Neue Informationen folgen auf den üblichen Kanälen unter www.svp-tennis.de  und 

in unserer Facebook-Gruppe. Bitte regelmäßig, definitiv aber wieder am 01.05.2020, 

checken.  

Dank und Gruß. Bleibt oder werdet gesund! 

Eure Vorstandschaft Tennis                                   

Stand: 16.04.2020 - mit Erscheinen dieser Dokumente werden alle bisherigen Exemplare ungültig. 
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